
Nachhaltigkeitsinformationen1 zur Anlageberatung

1. Strategie zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken

Ein Nachhaltigkeitsrisiko ist ein Ereignis oder eine Bedingung in den 

Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, dessen 

beziehungsweise deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche 

negative Auswirkungen auf den Wert der Investition haben könnte.

Um Nachhaltigkeitsrisiken in der Anlageberatung zu verringern, begegnet die 

Flessabank diesen mit Ausschlüssen von bestimmten Branchen, die unserem 

Verständnis von Nachhaltigkeit entgegenstehen.

Zur Einbeziehung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen unserer Anlage-

beratung tragen zudem regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen der 

Berater bei. Unser Schulungs- und Weiterbildungskonzept befähigt die 

Berater, die jeweiligen Finanzprodukte verstehen und umfassend beurteilen 

zu können.

Nach Einschätzung der Bank können Nachhaltigkeitsrisiken negative 

Auswirkungen auf die Rendite der von der Bank angebotenen Finanzprodukte 

haben, auch wenn sich diese Auswirkungen nur schwer quantitativ erfassen 

lassen. So können sich Nachhaltigkeitsrisiken beispielsweise auf das 

Branchenrisiko, Preisänderungsrisiko, Emittenten- oder Dividendenrisiko des 

jeweiligen Anlageproduktes auswirken.

2. Keine Berücksichtigung nachteiliger Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren bei der Anlageberatung

Nachhaltigkeitsfaktoren umschreiben Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmer-
belange, die Achtung der Menschenrechte und die Bekämpfung von 
Korruption und Bestechung. Das Investment in ein Finanzprodukt eines 
Unternehmens kann zu negativen Nachhaltigkeitsauswirkungen führen, etwa 
wenn dieses Unternehmen Umweltstandards oder Menschenrechte auf 
schwerwiegende Weise verletzt.

Eine systematische und damit umfassende Berücksichtigung der wichtigsten 
nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren können wir derzeit 
noch nicht durchführen. Hierfür wäre erforderlich, dass die investierten 
Unternehmen Daten über ihren ökologischen oder sozialen Fußabdruck und 
zu ihrer guten Unternehmensführung in einer standardisierten Form 
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veröffentlichen, damit die Hersteller von Finanzprodukten diese von den 
Unternehmen beziehen und uns als Finanzberater als Entscheidungs-
grundlage zur Verfügung stellen können. Wir werden über den Aufbau eines 
entsprechenden Prozesses entscheiden, sobald das Angebot an verlässlichen
ESG-Daten es zulässt.

Gleichwohl sind wir bestrebt, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren durch die Anwendung von Ausschlusskriterien zu 
vermeiden.

 

3. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitspräferenzen des
Kunden

Im Einklang mit den von Ihnen angegebenen Nachhaltigkeitspräferenzen 
berücksichtigen wir bei unserer Anlageberatung in Finanzinstrumenten die 
Nachhaltigkeitsaspekte „Umwelt-, Sozial- beziehungsweise Arbeitnehmer-
belange, die Achtung der Menschenrechte beziehungsweise die Bekämpfung 
von Korruption und Bestechung“.
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